
Entwurf der Neufassung der geänderten Vorschriften  
§§ 7 c, 16, 23, 26 neu 
 
 
(Änderungen sind hervorgehoben) 
 
 

 
§ 7 c Überbau durch Wärmedämmung 

 
(1) Eigentümer und Nutzungsberechtigte eines Grundstücks haben zu dulden, dass eine Wär-

medämmung, die nachträglich auf die Außenwand eines an der Grundstücksgrenze stehen-
den Gebäudes aufgebracht wurde, sowie die mit dieser in Zusammenhang stehenden un-
tergeordneten Bauteile auf das Grundstück übergreifen, soweit und solange 

 
1. diese die Benutzung des Grundstücks nicht oder nur geringfügig beeinträchtigen und ei-

ne zulässige Nutzung des Grundstücks nicht behindern und 
 

2. die übergreifenden Bauteile nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften zulässig oder zuge-
lassen sind. 

 
Eine nur geringfügige Beeinträchtigung im Sinne von Satz 1 Nummer 1 liegt insbesondere 
dann nicht vor, wenn die Überbauung die Grenze zum Nachbargrundstück in der Tiefe um 
mehr als 0,3 m überschreitet. Die Duldungspflicht besteht nur, wenn im Zeitpunkt der An-
bringung der Wärmedämmung eine vergleichbare Wärmedämmung auf andere, die Belange 
der Eigentümer beziehungsweise Nutzungsberechtigten schonendere Weise mit vertretba-
rem Aufwand nicht vorgenommen werden konnte. 

 
(2) Die Duldungspflicht nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, wenn 
 

1. die Errichtung des betroffenen Gebäudes an der Grundstücksgrenze öffentlich-
rechtlichen Vorschriften widerspricht, es sei denn, der jeweilige Eigentümer bezie-
hungsweise Nutzungsberechtigte des überbauten Grundstücks kann sich hierauf nach 
den Vorschriften des öffentlichen Rechts nicht oder nicht mehr berufen, oder 

 
2. die Anbringung einer Wärmedämmung mit zumindest entsprechender räumlicher Aus-

dehnung bereits im Zeitpunkt der Errichtung des Gebäudes üblich war. 
 
(3) Den Eigentümern und dinglich Nutzungsberechtigten des überbauten Grundstücks ist ein 

angemessener Ausgleich in Geld zu leisten. Soweit nichts anderes vereinbart wird, gelten § 
912 Absatz 2 und §§ 913 und 914 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) entsprechend. 

 
(4) Eigentümer und Nutzungsberechtigte des überbauten Grundstücks können verlangen, dass 

die Eigentümer des durch den Wärmeschutzüberbau begünstigten Grundstücks die ge-
dämmte Fassade in einem ordnungsgemäßen Zustand erhalten. 

 
(5) Die Veranlasser des Überbaus haben den Eigentümern oder Nutzungsberechtigten des 

überbauten Grundstücks den durch den Überbau entstehenden Schaden ohne Rücksicht 
auf Verschulden zu ersetzen. Veranlassern stehen Eigentümer des durch den Wärme-
schutzüberbau begünstigten Grundstücks gleich, wenn sie den Überbau zwar nicht veran-
lasst haben, ihn aber dulden. 

 

 

 

 



§ 16 Sonstige Gehölze 
 
(1) Bei der Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und anderen Gehölzen sind unbeschadet der §§ 12 

bis 15 folgende Grenzabstände einzuhalten: 
 

1. a) mit Beerenobststräuchern und -stämmen, Rosen, Ziersträuchern und sonstigen artgemäß 
kleinen Gehölzen sowie mit Rebstöcken außerhalb eines Weinberges    0,5 m, 

 
b) mit Baumschul- und Weihnachtsbaumkulturen sowie mit Weidenpflanzungen, die jährlich 

genutzt werden,          1 m;  
 

die Gehölze dürfen die Höhe von 1,80 m nicht überschreiten, es sei denn, daß der Abstand 
nach Nummer 2 eingehalten wird; 

 
2. mit Kernobst- und Steinobstbäumen auf schwach- und mittelstark wachsenden Unterlagen und 

anderen Gehölzen artgemäß ähnlicher Ausdehnung, mit Baumschul- und Weihnachtsbaumkul-
turen, soweit nicht in Nummer 1 aufgeführt, mit Forstsamenplantagen sowie mit Weidenpflan-
zungen, die nicht jährlich genutzt werden,       2 m; 

 
die Gehölze dürfen die Höhe von 4 m nicht überschreiten, es sei denn, daß der Abstand nach 
Nummer 3 eingehalten wird; 

 
3. mit Obstbäumen, soweit sie nicht in Nummer 2 oder 4 genannt sind,    3 m; 

 
4. a) mit artgemäß mittelgroßen oder schmalen Bäumen wie Birken, Blaufichten, Ebereschen, Er-

len, Robinien (»Akazien«), Salweiden, serbischen Fichten, Thujen, Weißbuchen, Weißdor-
nen und deren Veredelungen, Zieräpfeln, Zierkirschen, Zierpflaumen und mit anderen Ge-
hölzen artgemäß ähnlicher Ausdehnung, 

 
b) mit Obstbäumen auf stark wachsenden Unterlagen und veredelten Walnußbäumen sowie 

 
c) mit Pappeln in Kurzumtriebsplantagen (§ 2 Absatz 2 Nummer 1 des Bundeswaldge-

setzes) mit einer Umtriebszeit von höchstens zehn Jahren    4 m; 
 

die Gehölze nach Buchstabe c dürfen die Höhe von 14 m nicht überschreiten, es sei 
denn, dass der Abstand nach Nummer 5 eingehalten wird. 

 
5. mit großwüchsigen Arten von Ahornen, Buchen, Eichen, Eschen, Kastanien, Linden, Nadel-

bäumen, Pappeln, Platanen, unveredelten Walnußsämlingsbäumen sowie mit anderen Bäumen 
artgemäß ähnlicher Ausdehnung         8 m. 

 
(2) Der Abstand nach Absatz 1 Nr. 2 ermäßigt sich gegenüber Grundstücken in Innerortslage 

auf die Hälfte. Dies gilt nicht für Baumschul- und Weihnachtsbaumkulturen, Forstsamen-
plantagen sowie für geschlossene Bestände mit mehr als drei der in Absatz 1 Nr. 2 ange-
führten Gehölze. 

 
(3) Der Besitzer eines Gehölzes, das die nach Absatz 1 Nummern 1, 2 oder 4 Buchstabe c zu-

lässige Höhe überschritten hat, ist zur Verkürzung verpflichtet, jedoch nicht in der Zeit vom 
1. März bis 30. September. 

 
 

 

 

 

 



§ 23 Überragende Zweige 
 
(1) Abweichend von § 910 Abs. 1 BGB kann der Besitzer eines Grundstücks die Beseitigung von 

herüberragenden Zweigen eines auf dem Nachbargrundstück stehenden Obstbaums nur bis zur 
Höhe von 3 m verlangen. Die Höhe wird vom Boden bis zu den unteren Zweigspitzen in 
unbelaubtem Zustand gemessen. 

 
(2) Die Beseitigung der Zweige kann auf die volle Höhe des Baumes verlangt werden, wenn das be-

nachbarte Grundstück erwerbsgartenbaulich oder landwirtschaftlich genutzt wird oder ein Hof-
raum ist oder die Zweige auf ein auf dem benachbarten Grundstück stehendes Gebäude hereinra-
gen oder den Bestand oder die Benutzung eines Gebäudes beeinträchtigen oder die Errichtung ei-
nes Gebäudes unmöglich machen oder erschweren. 

 
(3) Der Besitzer des Baumes ist zur Beseitigung der Zweige in der Zeit vom 1. März bis 30. September 

nicht verpflichtet. Er hat die Beseitigung innerhalb einer dem Umfang der Arbeit entsprechenden 
Frist, jedenfalls aber innerhalb Jahresfrist vorzunehmen. Die sofortige Beseitigung kann verlangt 
werden, wenn ein dringendes Bedürfnis vorliegt. Wird die Beseitigung nicht innerhalb der in Satz 2 
bestimmten Frist oder im Falle des Satzes 3 sofort bewirkt, so ist der Nachbar berechtigt, sie nach 
§ 910 Abs. 1 Satz 2 BGB oder auf Kosten des Besitzers durchzuführen. Im letzteren Fall gehören 
die abgeschnittenen Zweige dem Besitzer des Baumes. 

 

 

§ 26 Verjährung 
 
(1) Beseitigungsansprüche nach diesem Gesetz verjähren in fünf Jahren. Sind Gehölze im Sinne des 

§ 16 Absatz 1 Nummer 4 oder 5 betroffen, so beträgt die Verjährungsfrist zehn Jahre. Bei 
Pflanzungen beginnt der Lauf der Verjährungsfrist mit dem 1. Juli nach der Pflanzung. Bei an Ort 
und Stelle gezogenen Gehölzen beginnt sie am 1. Juli des zweiten Entwicklungsjahres. Bei späte-
rer Veränderung der artgemäßen Ausdehnung des Gehölzes beginnt die Verjährung von neuem; 
dasselbe gilt im Falle des § 16 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe c, wenn die Umtriebszeit von 
zehn Jahren überschritten wird. 

 
(2) Die Berufung auf Verjährung ist ausgeschlossen, wenn die Anlage erneuert oder in einer der Er-

neuerung gleichkommenden Weise ausgebessert wird. Dasselbe gilt, wenn eine Pflanzung erneu-
ert oder ergänzt wird. 

 
(3) Der Anspruch auf das Zurückschneiden der Hecken, auf Beseitigung herüberragender Zweige und 

eingedrungener Wurzeln sowie auf Verkürzung zu hoch gewachsener Gehölze ist der Verjährung 
nicht unterworfen. 

 

 


